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REPJBL!K ÖSTERREICH Tc7/.J ��J1A7ff .;;. 
WIEN, am 11.2.1984 BUNDESMINISTERIUM 

FOR LAN�..:,JJND FORSTWIRTSCHAFT 

Zl. 13.105/02-I 3/84 
Sachbearbeiter: Dr. Bernard 

Telefon: 7500 - 6648 (DW) 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Parlament 

1010 Wien 

511fvU� 

G e 5 e t zen t .# u r f 

z1 ...... . .... ., .... dt? .. �· C:E/19 . . tf. 
r-.._ h .'.... .. .'r. . 1Qf}.I ............ . 
Lh:;;1 , ,-I: ; , . . . . .. . . . . . . . . ............ � . '. r-t 

Gegenstand: Viehwirtschafts-Novel!e 1984; 
Aussendung zur Begutachtung. 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft beehrt 

--./. sich, in der Anlage den Entwurf einer Viehwirtschaftsgesetz­

Novelle 1984, der dem allgemeinen Begutachtungsverfahren mit 

�st 30.3.1984 zugeführt wurde, zur Kenntnisnahme zu über­

mitteln. 

Für den Bundesminister: 

Für die Richtigkeit 
der AUSf�ung: 

Dr. R 0 g e l  
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Bundesgesetz vom XX. Juni 1984, mit dem das Viehwirtschafts­

gesetz 1983 geändert wird (Viehwirtschaftsgesetz-Novelle 1984) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

(Verfassungsbestimmung) 

Die Erlassung und Aufhebung von Vorschriften, wie sie im 

Viehwirtschaftsgesetz 1983, BGBl.Nr. 621, und im Art. II des vor­

liegenden Bundesgesetzes enthalten sind, sowie die Vollziehung dieser 

Vorschriften sind bis zum Ablauf des 30. Juni 1986 auch in den Be­

langen Bundessache, hinsichtlich derer das Bundes-Verfassungsgesetz 

in der Fassung von 1929 etwas anderes vorsieht. Die in diesen Vor­

schriften geregelten Angelegenheiten können unmittelbar von Bundes­

behörden versehen werden. 
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Artikel 11 

Das Viehwirtschaftsgesetz 1983 wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Abs. 3 und 4 haben zu lauten: 

"(3) Personen, die im letztvergangenen Kalenderjahr 

1. Schlachthöfe und Schlachtstätten ohne Marktverkehr betrieben 

haben, in denen mehr als 80 Stück Rinder, 50 Stück Kälber oder 

300 Schweine wöchentlich geschlachtet wurden, oder 

2. Käufe von mehr als 80 Stück Rindern, 50 Stück Kälbern oder 

300 Stück Schweinen oder einer entsprechenden Menge von Fleisch 

pro Woche vermittelt haben, 

sind verpflichtet, über Umsatzmengen und Preise Aufzeichnungen zu führen 

und hierüber dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft und der 

Kommission Bericht zu erstatten. Für den Inhalt der Aufzeichnungen und 

Berichte gilt die Verordnung nach Abs. 2 sinngemäß; die Berichte sind am 

Tag nach Ablauf des Berichtszeitraumes zu er$tatten. 

(4) Verordnungen nach Abs. 2 sind nur hinsichtlich solcher Schlacht­

tiere und tierischer Produkte zu erlassen, die auf dem betreffenden Richt­

markt regelmäßig in Mengen umgesetzt werden, denen Einfluß auf die über­

örtliche Preisbildung zukommt. Die gemeldeten Preise haben sich auf 

einzelne Qualitätsklassen (Qualitätsklassengesetz, BGBl. Nr. 161/1967) oder, 

soweit solche nicht bestimmt sind, auf handelsübliche Qualitäten zu be­

ziehen. " 

2. § 5 Abs. 6 hat zu lauten: 

"(6) Wenn �ie8 zur Deckung eines unvorhergesehen aufgetretenen 

Bedarfes unbedingt erforderlich ist, kann die Kommission abweichend von 

den Abs. 2 bis 4 mit Zustimmung des Bundesministers für Land- und Forst­

wirtschaft Anträgen auf Erteilung von Einfuhrbewilligungen ohne besonderes 

Verfahren stattgeben. Weiter kann die Kommission in einem den jeweiligen 

Gegebenheiten entsprechenden Verfahren Einfuhrbewilligungen erteilen, so­

weit dies zur Erfüllung völkerrechtlicher Verpflichtungen oder zur Förde­

rung österreichischer Messen erforderlich 1st. " 
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3. § 5 Abs. 8 hat zu lauten: 

"(8) Importeuren, die Auflagen, unter denen die Bewilligung er­

teilt wurde, schuldhaft nicht einhalten, sowie Importeuren, die die 

Ware innerhalb der Gültigkeitsdauer der Einfuhrbewilligung schuldhaft 

nicht oder nicht zur Gänze einführen, können bereits erteilte Bewilli­

gungen entzogen werden, wenn ihre Aufrechterhaltung zu volkswirtschaft­

lichen Nachteilen führen würde. Aus den gleichen Gründen können Importeure 

überdies zeitweise oder dauernd von der DurchfUhrung von Importgeschäften 

ausgeschlossen werden. Anträgen von Importeuren auf Freigabe geleisteter 

Sicherstellungen ist nur stattzugeben, wenn der Importeur nachweist, daß 

er die Ware zur Gänze unter Einhaltung allfälliger Auflagen innerhalb 

der Gültigkeitsdauer der Einfuhrbewilligung eingeführt hat oder daß ihn 

an der Nichteinhaltung der Einfuhrbewilligung kein Verschulden trifft. 

Der Beschluß über die Freigabe einer Sicherstellung bedarf der Zustimmung 

der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft und für Finanzen. Die 

Zustimmung gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb von zwei Tagen nach 

Beschlußfassung versagt wird. " 

4. In § 10 Abs. 5 haben die beiden letzten Sätze zu entfallen. 

5. § 10 Abs. 6 hat zu lauten: 

"(6) Einer Bestätigung durch die Bundesminister für Land- und 

Forstwirtschaft und für Finanzen bedürfen 

1. die Festsetzung eines Pauschbetrages nach Abs. 5, 

2. die Angabe eines Vergleichswertes nach Abs. 3 und 

3. die Feststellung des Importausgleiches im Zusammenhang mit 

Einfuhrbewilligungen nach § 5 Abs. 6. 

Die Bestätigung gilt als erteilt, falls sie nicht binnen zwei Tagen nach 

Beschlußfassung versagt wird. " 
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6. § 10 Abs. 6 erhält die Absatzbezeichnung (7) ; die Wendung "24 v. H. des 2011-

wertes" in 2. 1 ist durch "30 v. H. des Zollwertes" , die Wendung " 34 V.H. 

des Zollwertes, mindestens 40 0 S für 10 0 kg" in Z. 2 ist durch " 40 v. H. 

des Zollwertes, mindestens 450 S für 10 0 kg" , die Wendungen " 45 v. H. des 

Zollwertes" und " 40 v. H. des Zollwertes" in Z. 3 sind durch die Wendungen 

" 50 v. H. des Zollwertes" und " 45 v. H. des Zollwertes" , letztlich die 

Wendung " 40 v. H. des Zollwertes, mindestens 50 0 S für 10 0 kg" durch die 

Wendung " 45 v. H. des Zollwertes, mindestens 550 S für 10 0 kg" zu er­

setzen. 

7. Die bisherigen Abs. 7 bis 12 in § 10 erhalten die Absatzbezeichnungen 

(8) bis (13). 

8.§ 10 Abs. 9 drittel' Satz hat zu lauten: 

" Wurde ein Pauschbetrag im Sinne des Abs. 5 festgesetzt, obliegt 

die Feststellung dem nach § 18 jeweils Zeichnungsberechtigten. " 

9. § 11 Abs. 4 letzter Satz hat zu lauten: 

"§ 10 Abs. l0 zweiter bis fünfter Satz gilt sinngemäß. " 

10. § 11 Abs. 5 letzter Satz hat zu lauten: 

"§ 10 Abs. 9 fünftel' Satz gilt sinngemäß. " 

11. § 16 Abs. 2 hat zu lauten: 

" (2) Die Kommission besteht aus zwalf Mitgliedern. Je drei Kommissions­

mitglieder sind von der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern öster­

reichs, vom österreichischen Gewerkschaftsbund, von der Bundeskammer der ge­

werblichen Wirtschaft und vom österreichischen Arbeiterkammertag namhaft zu 

machen. " 

R7S� :. 
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12. Dem § 16 ist folgender Abs. 8 anzufUgen: 

"(8) Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern österreichs, 

der österreichische Gewerkschaftsbund, die Bundeskammer der gewerblichen Wirt­

schaft und der österreichische Arbeiterkammertag haben je eines der von Ihnen 

nach Abs. 2 namhaft gemachten Kommissionsmitglieder für die Funktion des Vor­

sitzenden vorzuschlagen. In der Funktion des Vorsitzenden wechseln die hiefür 

vorgeschlagenen Kommissionsmitglieder halbjährlich in der genannten Reihen­

folge. Die übrigen für die Funktion des Vorsitzenden vorgeschlagenen Kom­

missionsmitglieder sind in derselben Reihenfolge zur Vertretung des je­

weiligen Vorsitzenden berufen (stellvertretende Vorsitzende)." 

13. § 18 hat zu lauten: 

"§ 18. Zur rechtsverbindlichen Zeichnung für die Kommission sind 

die Unterschriften des jeweiligen Vorsitzenden und seines Stellvertreters 

(§ 16 Abs. 8 letzter Satz) erforderlich. " 

14. § 19 Abs. 3 hat zu lauten: 

" (3 ) Kommissionsmitglieder sind in Angelegenheiten, die unmittel­

bar zum Vor- oder Nachteil eines Unternehmens sind,das ihnen gehört, 

dem sie als Geschäftsführer oder Mitarbeiter angehören, dessen Be­

vollmächtigte sind oder zu dem sie in einem sonstigen wirtschaftlichen 

oder organisatorischen Naheverhältnis stehen, von der Beratung und 

Beschlußfassung ausgeschlossen. " 

-15. § 25 hat zu lauten: 

"§ 25. Schriften und Amtshandlungen in den Verfahren nach diesem 
Bundesgesetz sind von den Stempelgebühren sowie von den Bundesverwal­
tungsabgaben befreit." 

.. 
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16. § 27 Abs. 3 hat zu lauten: 

n(3) Wer einer Verordnung gemäß § 3 Abs. 2 zuwider handelt oder wer 

einer Verpflichtung gemäß § 3 Abs. 3, § 8 oder § 13 Abs. 5 nicht nachkommt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde 

mit einer Geldstrafe bis zu 50 . 0 0 0  S zu bestrafen. Derselben Strafe unter­

liegt, wer sich eine Einfuhrbewilligung dadurch erschleicht, daß er im Ver­

fahren nach § 5 Abs. 4 zu Preisen anbietet, die unter den Einstandspreisen 

liegen. n 

17. § 28 hat zu lauten: 

18. 

,,§ 28. Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des 30. Juni 1986 

außer Kraft. n 

In § 29 haben die Z. 1, 4, 6 und 8 zu lauten: 

n 1. hinsichtlich des § 10 Abs. 7 der Bundesminister für Land- und 

Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 

Finanzen, 

4. hinsichtlich des § 6 Abs. 5 vorletzter Satz, des § 10 Abs. 6, des 

§ 10 Abs. 9 vorletzter und letzter Satz, des § 10 Abs. 13, des 

§ 11 Abs. 1 erster Satz, 5 und 6 sowie des § 12 letzter Satz 

die Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft und für Finanzen, 

6. hinsichtlich des § 10 Abs. 1 und Abs. 10 bis 12, des § 11 Abs. 4 und 

des § 20 der Bundesminister für Finanzen, 

8. hinsichtlich des § 25 der Bundesminister für Finanzen bzw. der 

Bundesminister für Justiz bzw. die Bundesregierung," 

19. Die bisherige Z. 8 erhält die Bezeichnung "Z. 9". 

Artikel III 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1984 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 

hinsichtlich des Art. I die Bundesregierung, 

hinsichtlich des Art. II die sich aus § 29 in der Fassung dieses 

Bundesgesetzes ergebenden Bundesminister. n 
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V o r  b 1 a t t 

Problem: 

Mit 30. Juni 1984 tritt das Viehwirtschaftsgesetz 1976 außer Kraft. 

Ziel: 

Verlängerung der Geltungsdauer des Gesetzes um zwei Jahre. Verbesserung 

des Gesetzes aus den Erfahrungen der letzten zwei Jahre. 

Inhalt : 

Änderung der befristeten Kompetenzgrundlage und der Außerkrafttretensbe­

stimmung; Verbesserung des überblicks über die Marktsituation; Änderungen 

im Einfuhrregime. 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

Keine. 
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E r 1 ä u t e r u n  g e n  

Mit dem vorliegenden Entwurf soll zunächst die 

Geltungsdauer des Viehwirtschaftsgesetzes 1983 um zwei 

Jahre verlängert werden. Daneben soll das Gesetz - unter 

grundsätzlicher Beibehaltung des bisherigen Systems - den 

Erfahrungen der letzten Jahre entsprechend verbessert werden. 

Dies �ilt vor allem für die Verschaffung eines umfassenderen 

Marktüberblicks und Änderungen hinsichtlich der Einfuhr. 

Zu den einzelnen Bestimmungen wird bemerkt: 

Art. I enthält die bei den sogenannten Wirtschaftsgesetzen 

übliche Verfassungsbestimmung, die für die verlängerte Gel­

tungsdauer des Gesetzes die Bundeskompetenz und die Vollziehung 

in unmittelbarer Bundesverwaltung sicherstellen soll. 

Zu Art. II: 

Zu Z. 1: Die derzeitige Regelung sieht vor, daß Personen, 

die Schlachthöfe und Schlachtstätten ohne Marktverkehr be­

treiben oder Vieh- und Fleischkäufe vermitteln, durch Bescheid 

des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft verpflichtet 

werden können, über Umsatzmengen und Preise Aufzeichnungen zu 

führen und Berichte zu erstatten, wenn sie besondere Bedeutung 

für den Absatz haben und von überregionaler Bedeutung für die 

Preisbildung sind. Die Erlassung von Bescheiden war bisher 

nicht möglich, weil die hiefür erforderlichen Daten nicht 

beschafft werden konnten. Nunmehr soll die Verpflichtung zur 

Führung von Aufzeichnungen und zur Vorlage von Berichten über 

diese Aufzeichnungen schon auf Grund des Gesetzes gegeben sein, 

wenn die Tätigkeit einen gewissen Umfang überschreitet. Damit 

wird auch einem seit Jahren vom Rechnungshof vertretenen 

�unsch entsprochen. 
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Zu Z. 2: Nach der geltenden Rechtslage ist die Erteilung von 

Einfuhrbewilligungen ohne besonderes Verfahren für Einfuhren 

"geringer Menge oder geringen Wertes" möglich. Die Abgrenzung, 

was im Einzelfall noch als geringe Menge oder geringer Wert an­

zusehen ist, hat in der Praxis - insbesondere in der Recht­

sprechung des Verwaltungsgerichtshofes - zu Schwierigkeiten ge­

führt. Das Bedürfnis nach E rteilung von Einfuhrbewilligungen 

ohne besonderes Verfahren besteht in der Praxis hauptsächlich 

dann, wenn sich ein plötzlicher Bedarf im Inland ergibt und ein 

allgemeines Verfahren oder eine Ausschreibung zu zeitaufwendig 

wären. Damit solche Bewilligungen nur im notwendigen Umfang er­

teilt werden, sieht der Entwurf ein Zustimmungsrecht des Bundes­

ministers für Land- und Forstwirtschaft vor. 

Zu Z. 3: Der Entwurf sieht vor, daß von Importeuren geleistete 

Sicherstöllungen auf deren Antrag freizugeben sind, wenn sie 

nachweisen, daß die 'Nare zur Gänze unter Einhal tung der in der 

:Sinfuhrbewilli�ung enthaltenen Auflagen und innerhalb der Gül­

tigkeitsdauer der Einfuhrbewilligung eingeführt worden sind; 

'Nenn dies nicht der Fall ist, kann der Importeur nachweisen, 

daß ihn an der t�ichteinhaltung kein Verschulden trifft, und 

damit die Freigabe der Sicherstellung erwirken. Um zu gewähr­

leisten, daß Sicherstellungsfreigaben nur dann erfolgen, wenn 

der Einfuhrbewilligung voll entsprochen -Hurde, sieht der Ent­

wurf ein Zustimmungsrecht der Bundesminister für Land- und 

Forstwirtschaft und für Finanzen vor. 

Zu Z. 4; 5 und 7: Nach der derzeitigen Rechtslage bedarf hin­

sichtlich der Höhe des Importausgleiches nur die Festsetzung 

eines Pauschbetrages im allgemeinen Einfuhrverfahren der Ge­

nehmigung der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft und 

für Finanzen. Da die Feststellung des Importausgleiches un­

mittelbare Auswirkungen auf die Bundesfinanzen hat, erscheint 

es notwendig, ein gleichgeartetes Zustimmungsrecht auch in den 

anderen Fällen der Festsetzung des Importausgleiches vorzusehen, 

• 
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nämlich hinsichtlich der Festsetzung des inländischen Vergleichs­

wertes in Ausschreibungen und der Feststellung des Importaus­

gleiches ohne besonderes Verfahren. Diese drei Regelungen sollen 

der übersichtlichkeit halber in einem Absatz (dem nunmehrigen 

Abs.6) zusammengefaßt werden. 

Zu Z. 6: Die Entwicklung der Einfuhren der im bisherigen § 10 

Abs.6 genannten Waren macht es zum Schutz der inländischen Vieh­

wirtschaft notwendig, die in dieser Gesetzesstelle genannten 

Werte zu erh5hen. 

Zu Z. 8: Die vorgeschlagene Änderung wird durch die Novellie­

rung des § 18 (Art. II Z. 13) erforderlich. 

Zu z. 9 und 10: Die Änderung der Absatzbezeichnungen im § 10 

(obige Z. 7) macht entsprechende Anpassungen im § 11 notwendig. 

Zu Z. 11 und 12: Die ?unktion des Kommissionsvorsitzenden soll 

nic"";t 'rIie bister einer ::Iirtschaftspartnerschaftsgruppe vorbe­

halten bleiben, sondern soll in halbjährlichem Turnus wec�seln. 

:ie ::;+:ellvertretungsre�elung sieht denselben Turnus vor. 

Zu Z. 13: Der Wec�sel in der Vorsitzendenfunktion macht auch 

eine Neuregelung der Zeichnungsbefugnis erforderlich. Aus dem 

selben Grund soll auch die alleinige Zeichnungsbefugnis des 

Vorsitzenden bei der Erteilung von Ausfuhrbewilligungen ent­
fallen. 

Zu Z. 14: Vielfach sind äußerst diskret zu behandelnde und 

gemei��altungsbedürftige einzelbetriebliche Umstände Gegenstand 

von Er5rterungen in Kommissionssitzungen. Es ersc�eint daher 

zweCkmäßig, die Befangenheitsbestimmungen zu verschärfen, ins­

besondere durch den Ausschluß befangener Mitglieder auch von 

Beratungen. 
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Zu Z. 15: Die Neuregelung, die keinerlei inhaltliche Änderung 

mit sich bringt, sieht auf Wunsch des Bundesministeriums für 

:inanzen eine Anpassung der Formulierun� an die Rechtsentwick­

lung vor. 

Zu z. 16: Die Änderung des § 3 Abs.3 macht eine Adaptierung 

der Strafbestimmung erforderlich. 

Zu Z. 17: Der zeitliche Geltungsbereich des Viehwirtschafts­

gesetzes soll analog zur Verfassungsbestimmung des Art. I mit 

30. Juni 1986 begrenzt sein. 

Zu Z. 18 und 19: Der Vorschlag enthält die notwendigen Anpas­

sungen der Vollzugsklausel des § 29 und beseitigt ein bisheri­

ges Redaktionsversehen.(hinsichtlich des § 25). 

Art. 111 enthält die Inkrafttretensbestimmung und die Voll­

ziehungsklausel. 
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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung 

p. 
(3) Personea. die 
1. Schlachthöfe und Schlacbadaea ohne 

MadaYertr.ehr beveibeD oder 
2. Vieh- und fleitcbk1ufe .,ermiaeJa 

wtd bei denen im ubripn die Vonusseaunpn des 
AbI. 1 zucreffen. sind vom Bundesminister für 
Land- und fomwUuchah durch Bescheid zu ver­
pflichten. aber UmsaczmenCen und Preise Auf­
zeicMUnpn zu fuhren und hierüber dem Bundes­
minister für Land- und Formrin.sc:baft und der 
KolDIDission Berichte vorzulesen. 

(4) Vorschriften nach Abs. 2 oder 3 sind nur hin­
sichtlich solcher Schlachuiere und tieriJchen Pro­
dukte zu erlusen, die auf dem betreffenden Richt­
markt oder von dem betreffenden Untemehmen 
recelmlßic in Menpn umgesetzt werden, denen 
Einfluß auf die aberörtliche Preisbildung zukommL 
Die gemeldeten Preise haben sich auf einzelne 
QualitltskJassen (QualitltskJassengesecz, 8GBI. 
Nr. 16 1/19(7) oder, soweit solche nicht bestimmt 
sind, auf handelsübliche Qualitlten zu beziehen. 

p. 

(6) Abweichend von den Abs. 2 bis 4 kann die 
Kommission Antrlgen auf Einfuhrbewilligungen 
für Mustersendungen und fur Einfuhren leringer 
Menlen oder gerinpn Wertes ohne besonderes 
Verfahren stattgeben. Weiter kann die KommWion 
in einem den jeweiligen Geaebenheiten entspre­
chenden Verfahren EinfuJubewilligunlen erteilen, 
soweit dies zur Erfullunc völkerrechtlicher Ver­
pflichtunpn oder zur Förderulll österreic:hischer 
Messen erforderlich ist. 

Vorgeschlagener Text 

I 3 A.... 3 und , hoben zu lout ... : 

"(3) Peraonen, die 18 1.tzt ........... enen ralenderjahr 

1. SehloehtNto und Sehloehtotltt ... _ *rkhorkohr botrlob ... 

hab .. , 1ft denen .... r ala 80 StOck lInder , 50 StDak albe .. oder 

300 Se_I ... __ tUcIt _hlochtet wrd.... odor 

2. �.ur. YOft _r 01. 80 stUolr 11l1li ..... 50 Stllet Ulbo ... odor 

300 stllek Se_In ... od.r l1 ... r ... toprech_ ... ....... YOft 'lol.eh 

pro Woche ..... ttt.U hilben, 

alnd •• rprUchtet, aber u...t ....... und! ",.t •• Aur.etctmuncen zu rOhren 

Und hiorabor d __ o_ntotor rar Lend- und 'arat"lrt.ehort Und dor 

�_o.IOft IIorlcltt ...... tott.... PIIr d ... r_u dor Aur •• I .......... on und 

_Ioltto .11t dl. foro",,- .. oll ..... 2 01 __ ; dto IIorlcltto olnd .. 

TOll noch Abl.ar doo IIorlcltto.oU .. _ au ... tott .... 

C" 'ororclftunpn noo" A .... 2 .1l1li ...... ItlulclttUoll oolcher Sehlocltt_ 

tier. und ttert.,her ProduIr:t e n er1 •• MI, dte • .,. d .. betrerfende IIlcht_ 

.. rkt r_t.l1tc In ......... _ •• ht _ ... . d ...... Iintlu. our die Ober-

&rtUo" . ..... lobl1ctans __ • 010 _Idot ........ 10. hoben oIeh our 

etn.ol ... �Utltokt. ..... CQuoUtitokt. •• _oo.h. 8081.".1511196U Od.r. 

.0.,.1 t MIefte nteht b •• tl_t .ind, aur haftd.I.Obltch. o.U tlten n be­

ziehen." 

I 5 Ab •• 6 hot zu l.ut ... : 

"(6) v.... �t •• lur Deokunc 81n •• unyorh ....... hen tur,.tret.tnen 

Bederr .. unbedlnat ,rrord.rUch tet, kann dIe k'o.18.ton abweIchend yon 

den Abl.2 bl . .. . it ZU.U-.nt d •• BuncI •• ln18t.r. rar Land- und 'orat-

vlrt.chan Ant,. ..... aur !rt.Uunc YOft 11nt'utl,.tt.vUUsunaen ohll. b •• onder.a 

'e,.rahren .tattaab ... V.tter kann die k'a.leeton In .1 .... den jlvl1 11a'" 

ae.lbenhltt .. entapr.ehlftd .. Verrahren Ilnt'utlrbevtll1cunsl" ertetlen. 10 .. 

... lt dIe. aur IrrOUUftl; y81k.,.,.eehtl1ch.,. '.rpr11cht\WtCeft ode,. zur "8rde­

,...,. aat ...... lchl.ch.r He ..... e,.rord_rUch tat." 
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(8) Imponeuren, die Auflqen. wner denen die 
Bewilligung erteilt wurde, schuidlu.h nicht einhal­
ten, sowie Importeuren. die die Wue innerhalb der 
Gilltigkeitsdauer der EinfubtbewiUigunJ schuldhaii 
nicht oder nicht zur GInZe einfuhren, können 
bereits erteilte 8ewilligunpn emzopn werden, 
wenn ihre AufrechterhalNng zu volkswinschaidi­
ehen Nachteilen fuhren würde. Aus den gleichen 
Gründen können Importeure überdies zeitweise 
oder dauernd von der Durchführung von Import­
geschäften ausgeschlossen werden. Außerdem kön­
nen aus diesen Gründen Sicherstellunpn ptl% 
oder teilweise von der Kommission zugunsten des 
Bundes für verfallen erkJllrt werden. Hiebei in auf 
allfillige vom Importeur erbrachte Nachweise, daß 
er die FriSt für die Einfuhr oder die Auflqen ohne 
sein Verschulden nicht einhalten konnte, Bedacht 
zu nehmen. Zur Gänze oder zum ilberwiqenden 
Teil darf der Sichemellungsbeu:ag nur für verfallen 
erkJllrt werden. wenn die Nichteinhaltung der FriSt 
für die Einfuhr oder von Auflagen eine erhebliche 
Beeinträ.chtigung öffentlicher Interessen zur Folie 
hat. 

(5) Filr Einfuhren, die in einem allgemeinen Ein­
fuhrverfahren bewillill werden, in der ImportaUS­
gleich in Form von Pausc:hbeulpn durch öffentli­
che 8elwunmachunpn der Kommission feStZuset­
zen. Der Pauschbeuag in unter 8erücluichtigung 
der PreislicuatioD, die in den maßcebenden 
U rspruap- und üeferilndem Österreichs besteht, 
in einem Ausmaß fesauseaen, daß der Absatz der 
eingefuhnen Wue vonusaichdic:b zu den nach 
Abs. 1 maßpbeaden Vergleichswenen moclicb ist. 
Eine solche öffendiche 8ekannunacbuaa darf nur 
kundpmacbt werden, wam sie von den Bundesmi­
nistern für Land- WlCl Fomwirtscbaft und für 
Finanzen besdap worden in. Die Besdcipq Pt 
als erteik, fa.Ib sie Diebe biaaeft zwei Tapa nach 
8eschiuifUlUDI versqc wird. 

-

-

I 5 A ..... Mt ... lout ... , 

11(8) bIport ....... , di. Autt ...... unter d ...... die BevUUCUftI .,._ 

tltlt wurde, llehul .. rt ntcht einhalt .. , 101ft. t.porteuren, ,U. die 

.... l __ lb ·a ... aaltlpoltodoaor dor Iln"""r_l1l� ._lclhon 

nloht oder ntch' sur oan •• eintUhr .. , kennen beretb .,.teUt . .... 1111-

.......... t.oe- .. rod ... .... 1h ... Autretttlrtllltunc .. .ellt.wirt.eMirt. 

11ett .... eltte!l. nIIIren wOrda. A. den Ilalch_ Grand .. kenn.. t...".tlure 

0 ...... 1 .. . att_t .. odar dauemd YOft dir DuretlfWt .... yan IaporqnchAft .. 

euqnct'll08'''' werdMl . •  ntr .... YCIft t.porteu .... aur "elpbe .. let.tete,. 

SlelNt ... t.U ....... tat nu,. .tattsucebtln, w .. de,. Ieporteur .. ctnrelat, d._ 

or dlo w.r . .... GIn .. ... tor Il_It ... olltilltcor Aun_ Ime_n 

d.r aaltsp.st..tuer d.r Un"""r_nl� ...... rllltrt Mt Gd ....... I_ 

on d.r Iiellt .. _lt ... d.r Iinruhr_nl� keln .......... Iden trUn. 

Der ..... 111 ... IIkr dl. ' .. I ..... "ner 31"" .... to11 ... _rr d ... _tS_ 

dor _._nl.t.r rar ....... - _ 'e ... twlr_n _ I'GP '1_. Dt. 

_t,- .nt 01 .... tont ...... ose nlcllt l_n ....... 1 T_ noell 

.. 8Ghl...,. ........ 'PUlt wlrd.-

In , 10 Abl.5 hilben dt. bitden letzten Sitze zu enthUeft. 

-
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• 

(6) Zur Erreich .... der im S 1 Abt. 1, insbeson­
dere in Z I, pIWUltea Ziele kann abweichend von 

den Abt. 1 bia S der ImponawsJeich jedenfalls biJ 
zur fcHpndea HOhe faccace1l t werden: 

1. ZoUwifnum- . 
merOl.Ol 
B 1 Innereien 
und anderer genieß-
barer SchlachwtfaU 24 vH des Zolhrertes 

2. ex ZoUwifnum-
mer02.06 

FleiJch, Innereien 
und anderer genieß­
barer SchlachwtfaU 

aUer An ( ausge­
nommen Geflügel-
lebern), gerluchen. 34 vH des ZoUwenes, 

mindesteM 400 S für 
100 kg 

3. ZoUcanfnum­
mer 16.01 

Wum und Wurn­
waren, aus FleiJch, 
IMereien oder 
anderem Schlacht­
anfall oder aus Tier­
blut; 

A - Salami, Sala­
mini, Mortadella, 

Schinkenrou!aden, 
Mosaikwürsce, 
GeflügeUeberwüme 
und T rüffeUeber-

würsce . ..... . .. " .5 vH des ZoÜYenes 
B - andere. . . . . .. 40 vH des ZoUwenes 

•. ZoUwifnum­
mer 16.02 

Andere Zubereitun­
gen und Konserven 
aus Fleisch, IMe­
reien oder anderem 
Schlachtanfall ... " 40 vH des 

mindesteM 
100 kg. 

ZoUwenes, 
soo S fut 

(8) Die FestStellung des Imponausgleiches 
erfolgt durch die KommWion mit Bescheid. In glei­

cher Weise in bei Vorliegen der Voraussetz ungen 
zu bestimmen, daß ein Imponausgleich nicht zu 
entrichten in. Wurde ein Pauschbeuq im Sinne 
des Abs. 5 festgesetZt, obliegt die Fesute Uung den 
nach S 18 dritter und viertel' Satz jeweils leich­
nunssberechtigten. Der Bescheid bu im Falle der 

Abfertigung zum freien Verkehr ID da Waren­
empfInger im Sinne der zoUgeseczlicha Vonc:brif­
ten zu ersehen; er bildet eine im SiaDe der zoUp_ 

seuJichen V onc:brif&eD erforderiicbe Uncertace zur 
WareaerkJlnmg. In a1Iea übripD fI1lIa Iw der 

BesdIeid an daieaipa Z1l erpJsea, der die Ein­
ganpabgaOea scbaJdec oder der for sie haftet; die 
KolILIDiasion ha& diesen Bescheid dem ZoUamt zur 
KelUlmia zu briapD. 

, 10 AbIo.6 hat IU laut .. , 

"(6' Elne,. Be.t.u ..... dureh die Bund ••• intet." rUr Land ... und 

P'oratvtrt8ehllrt und rar 'lnanz .. bedarfen 

2. die .... b. Itne. Verchleh • .,.rt •• nach .h.) und 

3. dt, Pe.tat.Uunt dl' I.port.uasIlteh •• 1. Zua�h'n& .1 t 

!lnfuhrbovlll1_on noeh , 5 Aba.6. 

01, eelUticunc ,Ut eh ertetlt, hIli .1, ntcht binnen zw.l rqen rIIIeh 

Beechluar ..... �.r ••• t wird." 

, 10 ''''.6 .rh.lt die Ab •• tlbezllehnunc (1): die Wendunc .. " ••. H.d •• Zol1-

... rt .... In %.1 bt durch "30 •• H. de. Zollv ... t ..... dt. Wend1Jft& "3' •• H. 

d •• Zoll"."t" _ _  llld •• tIMl '00 S rar 100 q" In %.2 tat dureh "'0 •• R. 

d •• Zoll.,.rt.a, .1 ••• t .... " 0  S rOr 100 keilt die Wenduncen "'5 ... H. de. 

ZoU.,."t •• II' LWId ·"0 •• H. d •• ZoU".rt •• " In Z.] .lnd duroeh die WendUftsen 

"50 Y.R. d •• Zollv.rt •• " Uftd "., y.N. d,. Zollv.rt .... , letztUeh die 

"end\tnc ·'0 Y.R. d •• Zollwrt •• , .lnd •• t.,.. 500 S rUr" 100 k, .. duroeh die 

"end\mI ... , Y.H. d •• ZoUv'r"t •• , .lnde.t.,., 550 S rUr 100 kI" zu er ... 

•• tzen. 

Die bUhert,en Ab •• 7 b1e 12 tn f 10 erhalten die Absetzbnetehnuft8en 

(8) bio (IH. 

f 10 Ab'.9 drl tter Sat. hat zu lauten: 

_. 81n '.""ehbat .... 1. SI_ de. Aba.' ro.te .. otot. obUoct 

dlo ' •• totoU_ d __ I 18 JovoU. Zelallaunpbo_U8ton •• 
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S 11. 
(4) Der Exporuusprich isc "10ft .. ZoUImum 

nach Maßpbe des von der Kommission erlassenen 
Bescheides nach den fur L'tUe aeIrenden R.echu­
vorschriften zu erheben, soweK nicht nach diesem 
Bundescesea anderes becjmrm ist. $ 10 Abt. 9 
zweiur bis fonher Saa Pt sinnpmd. 

(5) Ein Bescheid gemd AbI. 2 bat an den Ver­
sender (Exponeur) im Sinne der zoUpseWic:hen 
Vorschrifun zu ellehen; er bildet eine im Sinne 
der zollgesealic:hen V orschrift.en erforderlic:he 
U nurlage zur WarenerkJltuq in den FIl1en der 
Abfenigune von Waren des freien Verkebn in der 
Ausfuhr, einschließlich der Ausfuhr im Auspnp­
vormerkverkehr oder der Abferacune zur EinJage­
rune in ein Zollager oder zur Verbrincunc in eine 
Zollfreizone. S 10 Abs. 8 fonner Satz gilt sinnge­
mäß. 

§ ·i'. 
(2) Die KollUlÜssion besteht aw zwölf Mifllie­

dem. Von den KolllllliaionsmitgJiedem sind nam­
haft zu machen 

1. drei Mitglieder, darunur der Vorsitzende, 
von der Prlsidenunkonferenz der Landwin­
schaiukammern ÖSterreichs, 

2. drei Mitglieder, darunur der ersu Vorsit­
zende-Sullvenreur, vom ÖSterreichischen 
Gewerksdtaiubund, 

3. drei Mitglieder, darunur der zweite Vorsit­
zende-SuUvenreur, von der Bundeskammer 
der gewerblichen \1'inschaft und 

4. drei Mitglieder, darunter der dritte Vorsit­
zende-Stellvenreter, vom Österreichischen 
Arbeiterkammenag. 

S U. Den Vorsitz in den Sitzungen der Kommis­
sion fühn der Vorsitzende oder in seiner Verhinde­
rung ein Vorsitzender-Stellvenreur. Der Vorsi�­
zende wird der Reihenfolp nach vom ersun, ZWei­
ten oder dritten Vorsitzenden-Sullve�r venre­
ten. Zur rechtsVerbindlichen Zeichnung sind zwei 
U nterschrinen erforderlich, die vom Vorsitzenden 
gemeinsam mit einem Vorsiaenden-Sullvenreur 
gegeben werden. In der Vorsitzen� verhin�en, so 
rücken die weiteren Stellvenreur In der Im S 16 
Abs. 2 vorgesehenen Reihenfolge nach. Bescheide 
über die Erteilung von Ausfuhrbewillicunpn zeich­
net der Vorsitzende allein, wobei im Verhinde­
rungsfa�� seine Sullvenreur wie bei der Vorsiafuh­
rung nachrücken. 

-

I 1 1  Ab •• ' letzter Set. hat zu lauten: 

"I 10 Ab •• 10 __ tter bt. tanr, •• satz .nt .lnne ....... 

I 1t Aba.' letater Sats hat zu 1.lIt.,.� 

., 10 AIIe.9 rann.r s.o, •• nt 01..,.-_.· 

'(21 Die 1_1_1011 __ , ..... ,nllr lI1"lled.rn. J. dNI 1_ .. 1 __ 

.ttaU"er dncl .oft eier ,....td_t ... ont.rens der Landwtrt .... r� ... "-"er-

relch11, WOll 0.' .... 1c111 ...... oeverkHMttebulld, ... der Iund"_r der ..-

... rbU_ "l __ t _ .... ""t ...... lebl ... _ lrllelte .. _ ..... _n ... 

_chen." 

'(1) Die Prl.ld ... t_r. ...... d.r IAndvlrtee ... rteIr.o_rn ""terNl_. 

d.r IJ.t.rrelebl ... b. oeve ........ rt._. olle _.""_ der _rblleb .. "Irt-

.eben _ der IJ.terrelebl ...... . rllen."_rtec ... _ Je eI_ der __ 

.. eb ..... 2 _rt _eht ... � __ I .. I_ .. Ued.r ror oll. PUnktiOll 01 •• ,_ 

.n._ ............ eb1_. In d.r PUnkUon dn 'erln._ ... _ln oll. bl.rar 

.,., ....... hl_ ro-le.i_I"Ued.r belbjlbrUob In d.r __ t .. leib .... 

rolp. DI. _I .... rOr olle """kUOft oie. '0 ... 1"_ ...... _ ... b� r .... 

• ... tonnttclled.r .tnet In d ..... lben "eih ... ,oJ.ae ... .. rt ... t ... d •• Je-

vel1tc ... 'onttzeftden berut. (etel1"ertrebftde 'o ... lt."e'.-

, 18 bat zu llut.n, 

.. , '8. Zur reeht.".rblndllcheft Zetetmun« rOr die r�t.stOft lind 

die �t.r.chrlrt.n d •• Je.,.Ulaeft Vor.itzenden und •• 1n •• Stelhertretera 

(I 16 AH. 8 letzter Set.) e"rord.rUch." 
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519. 

(3) Kommissionsmitglieder sind in Angelegenhei­
ten, die unmiaelbar zum Vor- oder Nachteil eines 
Unternehmens sind, das ihnen gehön: oder dem sie 
als Geschlfufuhrer oder MiW'beiter angehören 
beziehungsweise dessen 8eYoUmlchtip sie sind, 
von der BeschJußfassung ausgeschlossen. 

S Z5. Schriften und Amuhandlungen in den Ver­
fahren nach diesem BundesStISeU sind von den 
Stempel- lind Rechugebühren nach § 1. des 
Gebührengesetzes 1957, BGBI. NI'. 267, sowie von 
den Bundesverwaltungsabgaben befreit. 

S Z7. 

(3) Wer einer Verordnung oder einem Bescheid 
gemlß S 3 Abs. 2 oder 3 zuwiderhandelt oder wer 
einer Verpflichwnc gemlß S 8 oder § 13 Abs. 5 
nicht nachkommt, begeht eine Verwaltungsübertre­
tung lind ist von der Bezirluverwaltungsbehörde 
mit einer Geld.suaie bis zu 50 000 S zu bestrafen. 
Derselben Strafe unterliegt, wer sich eine Einfuhr­
bewilligung dadurch erschleicht, daß er im Verfah­
ren nach § 5 Abs. • zu Preisen anbietet, die lInter 
den Einstandspreisen liegen. -

S za. Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des 
30. Juni 198. außer Kraft. 

S Z,. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind betraut 

1. hinsichtlich des § 10 Abs. 6 der Bundesmini­
ster für Land- lind forscwiruchah im Einver­
nehmen mit dem Bundesminister für finan­
zen, 

2. hinsichtlich des S 5 Abs. 10, des S 6 Abs. 6 und 
des § 1. der Bundesminister für finanzen im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Land- lind formrinschaft, 

3. hinsichtlich des S 23 Abs. 1 die Bundesmini­
ster für Land- und fomwiruchaft, für finan­
zen und für Handel, Gewerbe und Indusuie, 

•. hinsichtlich des S 6 Ab •. 5 vorleczter Satz, des 
§ 10 Abs. 5 vorleczter SalZ, des S 10 Abs. 8 
vorletzter lind leczter Satz, des S 10 Abs. 12, 
des S 11 Abs. 1 emer Satz, 5 und 6 sowie des 
§ 12 letzter Satz die Bundesminister für Land­
lind fomwinschah und für finanzen, 

5. hinsichtlich des S 23 Abs.2 der Bundesmini­
ster für Land- und formrinschah im Einver­
nehmen mit den Bunde.ministern für finan­
zen und für Handel, Gewerbe und Indusuie, 

6. hinsichtlich des S 10' Ab •. 1 und Abs. 9 bi. 11, 
des § 11 Abs . •  lind des § 20 der Bundesmini­
Ster für finanzen, 

7. hinsichtlich des § H Abs. 2 lind des § 27 
Abs. 2 der Bundesminister für Justiz lind 

8. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für Land- lind forstwin:­

baR. 

, ., All •• ] ba' IU laulen: 

" (lI _toel_taUoder elad In __ l"-ol'en, dlo _lthl­

ber .. 'or- ode .. IlllehtlU ein .. unt. ....... . tndtd .. tmen lehert, 

d •• t. 81. OHchIturattrer ode .. ttltarbeUer I",etter.t, d ••• _ h­

.oU"chtlp.1 lind oder n d_ .t. In liMIt IIOMtta_ wtrt.echattUc ..... 

oder O ...... I .. 'orl..,l1_ ... he •• rhliltnl1 .teh •• YOII dl .. ..... t ... und 

.. .ehluAl' ....... "_lehl0 •••• • 

-, n. SeIt .. ttta WIll Alltaltandluncett In den 'errahren Meh dtea •• 

Bunda __ a'. .ind..,.. da SleepelpbClhren aovt. von dn Bund •••• l"VIIl­

t .... _ .... ben berren. " 

"U) Wor .lner •• ra .......... '-. , ] Abo. 2 ..... ld.r _.H od.r ver 

olMr '.rpUleht .... '-. I ] Abe. ], I I od.r I • 3 Abe. 5 nleht ... ehk_t, 

"-ht olM ' ..... lt_Dbertr.t .... und Iot '"'" d.r ... lrk ....... lt_btlh8rd. 

.lt etner G.ld.trar. bla zu 50. 000 S zu bestraf... Der •• lben St.raf. unter­

llqt f ver .1ch 81ne 11nn.hrbewllUIUftI dadurch eraetllelcht, d •• er 1. 'er-

r.h ....... eh I 5 'N • •  &11 Prel .... 1tb1et.t, d1. untar den 11neu.nd.pratlen 

11 ...... • 

, 21 bat IU 1 •• tlll1' 

'" 28. 01 •••• Bund ...... ts tritt .tt Ablauf de. lO.Juni 1986 

auAer Krart." 

In I 2' 110_ dlo Z.', " 6 und I zu 1.utlll1' 

" ,. hiutehtUch d •• , 10 Aba.l der Buftd •• tnteter rar lAnd- und 

p'or.tvtrtachart 1. 11n .. "..,.... .tt 4_ lunde.lnt.tertu. rar 

P'tlllltSeft , 

11. hlnetchtUch d •• , 6 Aba.' YO .. tetzter Setz, de. , 10 Abe.fi, de. 

I 10 AH.9 yo .. letzter und letlt ... Setz, d .. J 10 Aba.13, de. 

I tl Aba. 1 ... et •• Sat., 5 und 6 .ovi. de. , 12 btzt. ... Satz 

die Bundee.Sntata .. rOr Land- und roretvi .. tach.rt und rQr Finanzen, 

6. hl.-lehnleh d •• , .0 Ab •• ' und Ab •• 'O bio '2, d •• , " Ab •. ' und . 

d •• J 20 dir Iund •• tnhte .. rOr P'lnanzan, 

8. hirwSehtUch de. I 25 der Bunde.inbter ro. nn.nz,", bzv. der 

lIuftde.lnteter rar JueU. bw. di. l!JImd.e .... t.runc," 

01. bl.h.r1p 1.1 .l'IIIlt dlo .... lelmanc "Z.9". 

u 
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